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Ausgangslage 2021/2022



Ausbauziele der erneuerbaren Energien in Sachsen

 Ausbauziele der erneuerbaren Energien sind festgeschrieben 

im Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2021

 Bis 2030 zusätzliche 10.000 GWh Jahreserzeugung aus EE 

Quelle: Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2021



Wer entscheidet wo Windenergieanlagen errichtet 
werden dürfen?

• Grundsätzlich überall im Außenbereich möglich, 

sofern andere öffentliche Belange dem nicht 

entgegenstehen und Erschließung gesichert ist

• Landesentwicklungsplan 2013 sieht 

abschließende Planung durch Regionale 

Planungsverbände vor

• Errichtung von WEA bisher nur innerhalb dieser 

Vorrang- und Eignungsgebiete möglich

• Wenn kein gültiger Regionalplan vorhanden dann §

35 BauGB  Privilegierung
Quelle: Regionaler Planungsverband  
Oberes Elbtal / Osterzgebirge



Wer entscheidet wo PV-Freiflächenanlagen errichtet 
werden dürfen?

• keine Privilegierung im Außenbereich

• Regionalplan schließt bestimmte Flächen 

aus (bspw. Vorranggebiete Landwirtschaft, 

Vorranggebiete Waldmehrung,…)

• EEG-Förderung möglich auf:

• Konversionsflächen

• Autobahn- und Schienenrandstreifen

• Landwirtschaftlich benachteiligten 
Gebieten

• Aufstellung eines Bebauungsplans 

erforderlich

Quelle: pixabay, Samuel Faber



Auswahl gesetzlicher Änderungen auf 
Bundes- und Landesebene 2022/2023



Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023

• Erneuerbare Energien als „überragendes 
öffentliches Interesse“ im Dienst der 
„öffentlichen Sicherheit“ definiert

• Zielstellung 2030  80 % Erneuerbare 

Energien am Bruttostromverbrauch 

• Angehobene Ausbaupfade

• Angehobene Ausschreibungsmengen

Baugesetzbuch

• Privilegierung von PV-Freiflächenanlagen im 

200 m Bereich neben Autobahnen und 

zweigleisigen Schienenwegen des 

übergeordneten Netzes
Quelle: pixabay



Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG)

Quelle: WindBG

Werden die Flächenziele verfehlt, gilt die Privilegierung 
der Windenergieanlagen im Außenbereich.



Neuregelungen Windenergie in Sachsen

 Umsetzung der Bundesvorgaben über das Haushaltsbegleitgesetz in 12/2022

• § 4a Landesplanungsgesetz:

• Umsetzung ist Pflichtaufgabe der Regionalen Planungsverbände (RPV)

• Jeder RPV muss bis Ende 2027 2 % seiner Fläche für die Windenergie ausweisen

 Flexibilisierungsklausel

• § 20 Abs. 3 Landesplanungsgesetz

• Errichtung von WEA bis Ende 2027 auch außerhalb von Vorrang- und 
Eignungsgebieten möglich, u. a. Einvernehmen der betroffenen Gemeinde 
vorausgesetzt 

 Wind über Wald

• Möglich im Rahmen der Flexibilisierungsklausel, Karte mit Waldeignung veröffentlicht



Quelle: Regionaler Planungsverband  
Region Chemnitz



Was sagen die Gerichte?

 Artikel 20a Grundgesetz  Urteil Bundesverfassungsgericht

Schutz natürlicher Lebensgrundlagen künftiger Generationen

Es gibt ein Grundrecht auf Klimaschutz bzw. auf Schutz vor den Folgen der 

Klimakrise  Anpassung Klimaschutzgesetz

 § 35 Abs. 2 BauGB  Urteil OVG Greifswald

öffentliches Interesse der Windenergie überwiegt Denkmalschutz  Denkmalschutz 

kein Verfassungsrang



Zwischenfazit

 Allgemein

• Ausbauziele für die erneuerbaren Energien deutlich angehoben

• Gesetzesänderungen sollen den Ausbau erleichtern und beschleunigen

 PV-Freiflächenanlagen

• Ob und wo PV-Freiflächenanlagen errichtet werden können, liegt nach wie vor 
überwiegend in der Hand der Kommunen.

• Frage: Wie kann objektiv entschieden werden, wo diese Anlagen errichtet werden 
sollen?

 Windenergieanlagen

• Teilfortschreibung des Regionalplans Windenergie mit deutlicher Ausweitung der 
Flächenkulisse angekündigt / erforderlich

• Neue Flächen können dafür in Betracht kommen

• Mit Beteiligung können kommunale Vorstellungen eingebracht werden

• Mit Regionalplan entfällt Privilegierung



Projektaktivitäten in Fraureuth



Wo gibt es Handlungsspielräume? Was 
bewegt uns?



Wünsche der Anwohner an die Projektumsetzung

Quelle: https://fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Akzeptanz/FA_Wind_Umfrageergebnisse_Herbst_2022.pdf

1. frühzeitige Information (84 %)

2. Kommune kann mitgestalten (81 %)

3. Kommune profitiert finanziell (81 %)

4. Vergünstigte Stromtarife (78 %)

5. Stadtwerke als Betreiber (67 %)

6. eigene Investition in das Projekt (39 %)

7. inhaltliche Mitgestaltung (38 %)



Warum jetzt mit dem Thema auseinandersetzen?

Erste Projektidee Einreichung Genehmigungsantrag Realisierung

Öffentliche Wahrnehmung / Engagement Möglichkeiten der Einflussnahme

Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an https://werbeteiligtwie.de/in-drei-phasen-zu-guter-buergerbeteiligung-906/ 



Visualisierung als informelle Beteiligung

 Visualisierung von Windenergieanlagen mittels Augmented Reality



Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen

• Beispiel AALEN WALDHAUSEN

Renaturierung altes Munitionsdepot



Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen

• Beispiel GRÜNBERG

Vernässung altes Durchströmungsmoor



Bürgerhaushalt

• Mitbestimmung

• Transparenz

• Kommunikation

• Abfrage was Bürger beschäftigt

• Rechenschaft

Quelle: www.stadt-meissen.de



Beteiligung nach § 6 EEG

• Beteiligung in Höhe von bis zu 0,2 Cent pro eingespeister kWh möglich

• Photovoltaik-Freiflächenanlagen

• Kommunen auf deren Gebiet sich die Anlage befindet

• Kopplung an naturschutzverträgliche Gestaltung möglich

• Windenergieanlagen

• Leistung > 1.000 kW

• Kommunen im Umkreis von 2.500 m um die WEA

• Betreiber kann Erstattung der geleisteten Beträge vom Netzbetreiber 

verlangen, wenn die Anlage eine Förderung nach dem EEG erhält

• Neu: Jetzt auch für Bestandsanlagen möglich!



Beispielrechnung § 6 EEG

Jährlicher Ertrag pro WEA: 15.000.000 kWh
Entspricht Beteiligung i. H. v.: 30.000 €/WEA/a

Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 

WEA Blau 78% 10% 12%

23.348 € 3.002 € 3.650 €

WEA Grün 88% 10% 2%

26.255 € 3.083 € 662 €

WEA Grau 89% 11% 0%

26.584 € 3.416 € - €

Summe 76.188 € 9.500 € 4.312 €



Weitere finanzielle Beteiligung

• Pachtzahlungen

• Häufig jährliche Zahlungen für Standort- und Abstandsflächen

• Häufig Einmalzahlungen für Wege und Kabeltrassen

• Gewerbesteuer

• Seit 2021 neuer Zerlegungsmaßstab: 

90 % Standort-Kommune / 10 % Unternehmenssitz-Kommune



finanzielle Bürgerbeteiligung

Quelle: www.buergerforum-energiewende-hessen.de



Zusammenfassung

• Aufgrund der politischen Rahmenbedingungen wird es zu einem 

deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien kommen.

• Früher oder später wird das Thema Teil der öffentlichen Diskussion sein. 

Das Informationsinteresse der Anwohner ist groß.

• Sich frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen, eröffnet 

Gestaltungsmöglichkeiten.

• Photovoltaik: Planungshoheit überwiegend in Hand der Kommune. 

• Windenergie: Regionaler Planungsverband weist Flächen für die 

Windenergienutzung aus. Aktuell leider kein gültiger Regionalplan 

BimSchG



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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